
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/5/16 8ObA185/01s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2002

Norm

ASGG §50 Abs1

DHG §7

JN §1 BIa

JN §1 CIa1

Rechtssatz

Nach dem DHG zu Unrecht einbehaltene Beträge eines ö3entlich rechtlichen Bediensteten hat dieser nicht im

Verwaltungsverfahren nachzufordern; es steht ihm vielmehr hiefür der ordentliche Rechtsweg offen.

Entscheidungstexte

8 ObA 185/01s

Entscheidungstext OGH 16.05.2002 8 ObA 185/01s

Veröff: SZ 2002/67
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